
In der 40. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Drebach am 8. August 2023  
wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
 
 
Beschlussnummer: 288/2023 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach bestellt zum 1 September 2023 

Frau Franziska Zechel, wohnhaft Eulitzstraße 26 in 09112 Chemnitz, auf 
jederzeitigen Widerruf zur Standesbeamtin des Standesamtsbezirks 
Drebach. Der Bürgermeister wird mit der Bestellung beauftragt. 

 
 
Beschlussnummer: 289/2023 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach bestätigt die Bekanntmachung der 

Betriebskostenabrechnung der Kindertagesstätten der Gemeinde Drebach 
für das Jahr 2022 und beschließt die Beibehaltung der Elternbeiträge wie 
folgt: 

 

Krippe Kindergarten Hort 

250,00 € 130,00 € 70,00 € 
 

Die Beträge gelten im Kinderkrippen- und Kindergartenbereich für eine 9-
stündige Betreuungszeit und für eine 6-stündige Betreuung im Hort. 
Abstufungen werden für weitere angebotene Betreuungszeit vorgenommen. 
Des Weiteren sind Absenkungen für Alleinerziehende und Eltern mit 
mehreren Kindern, die gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung besuchen, 
vorgesehen. Die Beitragsspanne je Betreuungsart sind in der Betriebskos-
tenabrechnung 2022 ersichtlich. 

 
 
Beschlussnummer: 290/2023 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt die Vergabe des  

Loses 6 Baumeisterarbeiten, BV 17/15/6 Funktionale Ergänzung Kita 
Sonnenstrahl, an das Unternehmen Baugeschäft Thomas Viehweger e. K., 
Scheibenberger Straße 15 in 09481 Elterlein, mit der Auftragssumme von 
410.023,60 € (brutto). 

 
 
Beschlussnummer: 291/2023 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt die Vergabe des  
 Loses 7 Gerüstarbeiten, BV 17/15/7 Funktionale Ergänzung Kita 

Sonnenstrahl, an das Unternehmen Gerüstbau Rossol GmbH,  
 Waldstraße 13 in 08112 Wilkau-Haßlau, mit der Auftragssumme von 

13.792,10 € (brutto).  
 
 
Beschlussnummer: 292/2023 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt die Vergabe des  
 Loses 10 Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten, BV 17/15/12 Funktionale 

Ergänzung Kita Sonnenstrahl. an das Unternehmen Dachdeckermeister 
Toni Georgi, Kastanienweg 1a in 09392 Auerbach/Erzgebirge, mit der 
Auftragssumme von 50.789,65 € (brutto). 

 
 
 
 



Beschlussnummer: 293/2023 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt die Vergabe des  
 Loses 12 Zimmererarbeiten, BV 17/15/12 Funktionale Ergänzung Kita 

Sonnenstrahl, an das Unternehmen Zimmerei Dechant GmbH & Co.KG, 
Gewerbegebiet Morgensonne 11 in 07580 Braunichswalde, mit der 
Auftragssumme von 40.965,75 € (brutto). 

 
 
Beschlussnummer: 294/2023 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach ermächtig den Bürgermeister, den 

Auftrag zur Neugestaltung des Pyramidenplatzes im Ortsteil Spinnerei nach 
Abschluss des Vergabeverfahrens dem wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen. 

 
 
Beschlussnummer: 295/2023 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt den Verkauf des 

Flurstücks 98/93 der Gemarkung Grießbach mit einer Größe von 713 m² 
(Parzelle 6) zum Gesamtkaufpreis von 53.475 € (75,00 €/m²) an  

 Herrn Jan Wendler, wohnhaft Marienstraße 27 in 09405 Zschopau. 
 Der Bürgermeister wird beauftragt, den entsprechenden Kaufvertrag 

abzuschließen und bei Bedarf der Grundschuldbestellung zur Finanzierung 
durch den Käufer in Höhe des Kaufpreises zuzustimmen. Die Nebenkosten 
des Erwerbs trägt der Käufer. 

 
 
Beschlussnummer: 296/2023 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach beschließt den Verkauf des 

Flurstücks 98/94 der Gemarkung Grießbach mit einer Größe von 1.084 m² 
(Parzelle 7) zum Gesamtkaufpreis von 81.450 € (75,00 €/m²) an Herrn Jörg 
Eidner und Frau Lynn Schlesinger, wohnhaft Wiesenstraße 42 in 09405 
Zschopau. Der Bürgermeister wird beauftragt, den entsprechenden 
Kaufvertrag abzuschließen und bei Bedarf der Grundschuldbestellung zur 
Finanzierung durch den Käufer in Höhe des Kaufpreises zuzustimmen. Die 
Nebenkosten des Erwerbs trägt der Käufer. 

 
 
Beschlussnummer: 297/2023 
 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Drebach stimmt der Reparatur des 

Löschfahrzeuges TLF 24-48 (Leihfahrzeug der Gemeinde Eichenau) zu und 
beauftragt den Bürgermeister, den Auftrag auszulösen. Die für die Reparatur 
erforderlichen Mittel in Höhe von bis zu 26.000 EUR werden aus 
allgemeinen liquiden Mitteln zur Verfügung gestellt. 

 


